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SSW-Antrag zur Einführung einer Finanztransaktionssteuer 
(Drucksache 19/2609) 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

wir danken für die Gelegenheit, zu dem oben genannten Antrag eine Stellungnahme 
abgeben zu können. Diese Möglichkeit nehmen wir gerne wahr. 

In der Begründung zu dem Antrag wird richtig ausgeführt, dass die EU-Kommission 
bereits 2011 einen Gesetzentwurf zur Einführung einer Finanztransaktionssteuer vor-
gelegt hat. Bis heute konnte darüber jedoch keine Einigung erzielt werden. Dieses 
liegt nach unserer Überzeugung allerdings nicht an dem mangelnden politischen Wil-
len, sondern schlichtweg an der tatsächlichen Unmöglichkeit, die mit einer solchen 
Steuer verbundenen politischen Erwartungen erreichen zu können. Alle Lösungsvor-
schläge führen bei näherer Betrachtung zu größerem Schaden als Nutzen. Darum ist 
es nach unserer Auffassung an der Zeit, die Fakten zur Kenntnis zu nehmen und die 
politische Wunschvorstellung einer wirksamen Finanztransaktionssteuer aufzugeben. 

Anlass für die Überlegungen zur Finanztransaktionssteuer war die internationale Fi-
nanzmarktkrise 2008/2009. Durch eine spezielle Verkehrssteuer sollte der Handel mit 
Wertpapieren, Derivaten, Devisen oder anderen handelbaren Finanzprodukten steu-
erlich belastet werden. Man versprach sich davon ein erhöhtes Steueraufkommen, 
eine Beteiligung des Bankensektors an den Kosten der Finanzkrise, eine Stabilisie-
rung des Kapitalmarktes durch Vermeidung „schädlicher Spekulationen", eine Ver-
hinderung zukünftiger Finanzkrisen sowie eine „gerechtere" Verteilung der Steuer-
last. Vom Beginn der Diskussionen an war klar, dass eine Finanztransaktionssteuer 
ihre beabsichtigten Wirkungen nur dann erzielen kann, wenn sie idealerweise global 
erhoben wird. Denn kein anderer Markt ist derart unabhängig von Standorten und in 
den Konditionen transparent wie der Markt für Finanzprodukte. Insofern führt jede zu-
sätzliche finanzielle Belastung des Handels an einem Ort zu einer Ausweichreaktion 
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auf solche Märkte, die nicht belastet sind. Ebenso führt jede Einbeziehung einer Pro-
duktgruppe in die Besteuerung zu einer Verschiebung des Handels zu anderen Pro-
dukten, die nicht besteuert werden. 
 
Diese Marktverhältnisse haben auch dazu geführt, dass die Ziele der EU-Kommis-
sion, zumindest EU-weit eine Finanztransaktionssteuer einzuführen, letztlich geschei-
tert sind. Denn einige EU-Mitgliedsstaaten erhofften sich einen Wettbewerbsvorteil 
auf Kosten anderer, wenn sie national auf eine Steuererhebung verzichten. Bis heute 
haben lediglich Frankreich, Italien und Griechenland nationale Finanztransaktions-
steuern eingeführt, die allerdings nicht mehr den ursprünglichen Zielsetzungen ent-
sprechen. So bevorzugen diese Staaten die eigenen Banken sowie den Handel mit 
eigenen Staatspapieren gegenüber anderen Anbietern und konkurrierenden Wertpa-
pieren. Von einer Besteuerung sämtlicher Umsätze am Wertpapiermarkt, wie im 
SSW-Antrag gefordert, kann in diesen Fällen keinesfalls die Rede sein. 
 
Schweden, das 1984 eine allumfassende Steuer auf Finanztransaktionen eingeführt 
hatte, hat diese bereits 1991 wieder vollständig abgeschafft, weil über 50 Prozent 
des Wertpapierhandels ins Ausland abgewandert waren. Es konnten gerade einmal 
drei Prozent der ursprünglich erwarteten Staatseinnahmen erwirtschaftet werden. 
 
Im SSW-Antrag wird eine Bagatellgrenze für „Kleinsparer" gefordert. Diese Abgren-
zung verkennt die Bedeutung des Wertpapierhandels für die Altersversorgung großer 
Bevölkerungsgruppen. Eine Finanztransaktionssteuer besteuert den Handel unab-
hängig davon, ob damit Gewinne oder Verluste erzielt werden. Sie reduziert die Ren-
diten durch die Weitergabe der steuerlichen Belastung an die Anleger. Große Teile 
der privaten Altersversorgung erzielen jedoch ihren Wertzuwachs aus Wertpapierge-
schäften. Dieses gilt für private Rentenversicherungen, Lebensversicherungen und 
Depots. Schon heute führt die aktuelle Niedrigzinsphase dazu, dass viele Bürger mit 
geringeren Rentenerwartungen aus ihrer privaten Vorsorge rechnen müssen. Eine 
zusätzliche steuerliche Belastung würde die Situation weiter erschweren. 
 
Das Deutsche Steuerzahlerinstitut des Bundes der Steuerzahler in Berlin hat sich 
sehr intensiv mit den verschiedenen Vorschlägen für eine Finanztransaktionssteuer 
beschäftigt. Im Ergebnis sind unsere Finanzwissenschaftler zu dem Ergebnis gekom-
men, dass jeder Vorschlag unter dem Strich mehr Schaden als Nutzen hervorbringt. 
Deshalb lehnen wir eine Finanztransaktionssteuer grundsätzlich ab. Zur weiteren 
Vertiefung der Argumente haben wir Ihnen das DSI kompakt Nr. 6 beigefügt. 
 
Gerne sind wir bereit, unsere Position im mündlichen Vortrag weiter zu vertiefen oder 
Kontakt zu den Wissenschaftlern unseres Forschungsinstituts in Berlin herzustellen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr 

 
 
Dr. Aloys Altmann 
 
Anlage 
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